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Abkürzungsverzeichnis

AA
Agentur für Arbeit / ARGE

BG
Berufsgenossenschaft

BAMF
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
RV
Rentenversicherung

KK
Krankenkasse

SHT
Sozialhilfeträger

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

anbei finden Sie eine Übersicht aller Weiterbildungsangebote im Bereich PC unserer Einrichtung. 
Die Kurse werden entsprechend der individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst. Das betrifft sowohl den zeitlichen als auch den inhaltlichen und örtlichen Rahmen der Angebote. Mögliche Kostenträger für die Kursangebote des Ausbildungsbereiches und des Fachdienstes sind:

· die Agentur für Arbeit / ARGE,

· Arbeitgeber,

· das Integrationsamt,

· Krankenkassen,

· Rentenversicherungen,

· Berufsgenossenschaften,

· Unfallversicherungen.

Sie können das jeweilige Angebot auch als Selbstzahler nutzen. Je nach Kostenträger muss ein gesondertes Antragsverfahren (z. B. Rezeptverordnung) beachtet werden. 

Die SFZ Förderzentrum gGmbH unterhält mehrere Standorte. Dies ermöglicht es uns, die Kurse an verschiedenen Orten durchzuführen. Einige Angebote sind an keinen bestimmten Ort gebunden, sondern können als Inhouse-Angebot z. B. bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz genutzt werden.

Unsere Kursstandorte befinden sich in Chemnitz, Dresden, Berlin, Königs Wusterhausen und Cottbus.

Wir würden uns freuen, Sie in einem unserer Kurse begrüßen zu können. 

Karsten Hohler

Geschäftsführer

1.
Individualschulung
Inhalt
Der Computer ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Um ihn möglichst effektiv für unsere Aufgabenerledigung einsetzen zu können, ist eine Schulung von Handlungs- und Bedienstrategien sehr hilfreich. Deshalb bieten wir Ihnen neben unserem Kurshaus auch individuell zugeschnittene Weiterbildungsangebote an. Diese werden in einem Vorbereitungsgespräch für die Angebotserstellung mit Ihnen abgestimmt. Der notwendige zeitliche Rahmen der Schulungen wird durch Einbeziehung von Vorkenntnissen und den individuell gewünschten Zielen auf ein Optimum begrenzt.
Inhaltlich können folgende Schwerpunkte kombiniert werden:

1.
Hilfsmittelschulungen (Braillezeile, Vergrößerungssoftware, Kameralesesystem) unabhängig vom Anbieter,

2.
Computerschulungen zum Betriebssystem, Textverarbeitung Tabellenkalkulation, Datenbanken, Kommunikationstechniken (E-Mail, Internet, Intranet), Scannerhandhabung usw.,

3.
unternehmensspezifische Programme/Softwarelösungen im Zusammenhang mit behinderungsbedingter Software bzw. notwendigen Handlungsabläufen.

Kursinhalte, die vom Teilnehmer/Unternehmen vorgegeben werden, können ebenfalls in die Schulung einbezogen werden.
Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte oder blinde Menschen im Berufs- und Privatleben.
Referent

Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz

Berlin:
Regina Vollbrecht

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling
Umfang

individuell nach Absprache
Termin

individuell nach Absprache
Ort

· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen

Für die Ausbildung stehen blinden- und sehbehindertengerecht ausgestattete Arbeitsplätze zur Verfügung. Des Weiteren bieten wir die Schulungen an Ihrem Arbeitsplatz oder in Kombination an.
Kursgebühr

Die Gebühr richtet sich nach der individuell angebotenen Leistung.(1)
Anmeldung

Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.

(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG

2.
Grundlagen Betriebssystem und Einrichtung eines blindentechnisch ausgestatteten Arbeitsplatzes
Inhalt

Technische Grundlagen und Arbeitsplatzeinrichtung (Braillezeile, Großschriftsystem, Dateiablagesysteme, Systemprogramme, Drucker einrichten, Dateien suchen u. ä.) 

Nach Abschluss der Maßnahme ist der Teilnehmer in der Lage seinen PC-Arbeitsplatz unter Nutzung einer Braillezeile oder eines Großschriftsystems einzurichten und im System Windows zu arbeiten. Der Teilnehmer erhält ein Zertifikat des SFZ.

Voraussetzungen:

Blinde Teilnehmer:
Brailleschrift, 10-Finger-Tastschreiben

Sehbehinderte Teilnehmer:
keine
Zielgruppe 

PC Einsteiger (speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Teilnehmer die Großschrift oder Punktschrift verwenden, die Schwerbehinderung ist nachzuweisen)
Referenten

Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz

Berlin:
Regina Vollbrecht

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling
Umfang
40 Unterrichtsstunden á 45 Minuten
Termin

ganzjährig nach Vereinbarung
Ort

· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen
Kursgebühr
Einzeln je 2.000,00 € (1),

Gruppe je 550,00 € bis 5 Personen (1),
möglicher Kostenträger RV / AA / BG
Anmeldung


Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.
(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG

3.
Windows Applikationstraining
Inhalt

1. Grundlagen des Betriebssystems

2. Grundlagen der Hilfsmittelnutzung für Blinde und Sehbehinderte

3. Grundlagen der Textverarbeitung

4. Grundlagen der Tabellenkalkulation

5. Grundlagen der Kommunikation
Zielgruppe
Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte oder blinde Menschen im Berufs- und Privatleben.
Referent

Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz

Berlin:
Regina Vollbrecht

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling
Umfang
160 Unterrichtsstunden á 45 Minuten
Termin

ganzjährig nach Vereinbarung
Ort

· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen
Kursgebühr
Einzeln je 8.000,00 € / je UE 50,00 € (1),

möglicher Kostenträger RV / AA / BG
Anmeldung
Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.

(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG

4.
Grundkurs Textverarbeitung mit Word
Inhalt
Dokumente erstellen, korrigieren, speichern, öffnen; 

Formatierungen durchführen, Dokumente und Dokumentteile drucken, Briefgestaltung nach DIN

Nach Abschluss des Kurses ist der Teilnehmer in der Lage, Text einzugeben, zu korrigieren, im Aussehen zu verändern, zu speichern und zu drucken. Der Teilnehmer erhält ein Zertifikat des SFZ.

Voraussetzungen:
PC Grundkenntnisse, Tastaturkenntnisse, Brailleschrift für blinde Teilnehmer
Zielgruppe
Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte oder blinde Menschen im Berufs- und Privatleben.
Referent

Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz

Berlin:
Regina Vollbrecht

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling
Umfang

40 Unterrichtsstunden á 45 Minuten
Termin

ganzjährig nach Vereinbarung
Ort

· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen
Kursgebühr

Einzeln je 2.000,00 €(1),

Gruppe je 550,00 € bis 5 Personen(1),

möglicher Kostenträger RV / AA / BG
Anmeldung

Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.
(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG
5.
Aufbaukurs Textverarbeitung mit Word
Inhalt
Arbeit mit Tabellen, Serienbriefe, Grafiken, importieren von Tabellen 

Nach Abschluss des Kurses ist der Teilnehmer in der Lage Tabellen in Word zu erstellen und zu bearbeiten, Tabellen zu importieren und mit Serienbriefen zu arbeiten. Der Teilnehmer erhält ein Zertifikat des SFZ.

Voraussetzungen:
PC Grundkenntnisse, Tastaturkenntnisse, Brailleschriftfür blinde TN, Grundkenntnisse Textverarbeitung

Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte oder blinde Menschen im Berufs- und Privatleben.
Referent
Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz

Berlin:
Regina Vollbrecht

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling

Umfang

40 Unterrichtsstunden á 45 Minuten
Termin
ganzjährig nach Vereinbarung
Ort
· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen
Kursgebühr

Einzeln je 2.000,00 €(1),

Gruppe je 550,00 € bis 5 Personen(1),

möglicher Kostenträger RV / AA / BG
Anmeldung
Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.
(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG
6.
PC-Braille
Inhalt

Der Teilnehmer lernt den Aufbau und die Funktionsweise einer Braillezeile kennen. Es werden die Unterschiede zur Vollschrift, die vor allem in der Darstellung der Umlaute, Satzzeichen, Zahlen und Großschreibung liegen, vermittelt.

Nach Abschluss der Maßnahme kann der Teilnehmer kürzere Texte im Computerbraille auf einer Braillezeile lesen. Durch die Nutzung der Sprachausgabe und der Braillezeile wird so ein effektives Arbeiten am PC möglich.

Zielgruppe

Dieses Kursangebot richtet sich an blinde und hochgradig Sehbehinderte Menschen, die eine Braillezeile nutzen und den Umgang mit dem PC erlernen möchten.

Referent
Chemnitz und Dresden:
Elisabeth Hertrampf

Berlin, Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht

Umfang

10 Unterrichtsstunden á 45 Minuten

Termin

ganzjährig nach Vereinbarung

Ort

· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen
Kursgebühr

Einzeln je 500,00 €(1)
möglicher Kostenträger Integrationsamt / RV / AA / Jobcenter / KK / Bezirks- Sozialamt

(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG.

7. Computerschreiben

Inhalt

Beherrschung der wichtigsten Tasten der PC-Tastatur in kürzester Zeit. 

Grundlage sind angewandte Memotechnik und multisensorisches Lernen. Dazu gehören: Musik, Rhythmus, Atmung, Stimmführung und eine „Lerngeschichte“. Jede Taste ist dabei mit einem Bild der Lerngeschichte verbunden, die es ganz leicht macht den entsprechenden Buchstaben auf der Tastatur „blind“ zu finden. Für jede Hand gibt es eine eigene „Lerngeschichte“.

Zielgruppe

keine Einschränkung

Referent

Ute Müller

Umfang
8 Unterrichtsstunden á 45 Minuten

Termin

ganzjährig nach Vereinbarung

Ort
Chemnitz, SFZ Förderzentrum gGmbH, Berufsschule

Kursgebühr

pro Unterrichtseinheit 50,00 EUR(1)
Anmeldung

Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.

(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG.
8. Phonotypie
Inhalt

Der Teilnehmer erlernt die Regeln für ein schreibgerechtes Diktieren (Diktierreglen nach DIN 5009).

Die Phonodiktakte werden vom Teilnehmer sowohl am PC niedergeschrieben als auch eigenständig erstellt.

Voraussetzungen:

blinde Teilnehmer sollten Kenntnisse in der Brailleschrift (Computerbraille) besitzen, Grundkenntnisse der Textverarbeitung, Beherrschen der Schreib- und Gestaltungsregeln aus der Textverarbeitung (DIN 5008)

Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte und blinde Menschen

Referent

Berlin:
Regina Vollbrecht,

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling

Umfang

40 Unterrichtsstunden á 45 Minuten

Termin

ganzjährig nach Vereinbarung

Ort

· Berlin

· Königs Wusterhausen

Kursgebühr

Einzeln je 2.000,00 €(1),

möglicher Kostenträger RV / AA / BG

Anmeldung

Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.
9. Grundkurs Excel
Inhalt

Tabellen erstellen, korrigieren, allgemein formatieren, speichern, komplett oder in Ausschnitten drucken, einfache Berechnungen, exportieren von Tabellen zur Textverarbeitung

Nach Abschluss des Kurses ist der Teilnehmer in der Lage Tabellen in Excel zu erstellen, Spalten und Zeilengröße zu verändern, Inhalte zu korrigieren, die Tabelle zu speichern und zu drucken. Weiterhin können einfache Berechnungen (Grundrechenoperationen) durchgeführt werden. Der Teilnehmer erhält ein Zertifikat des SFZ.

Voraussetzungen:

PC Grundkenntnisse, Tastaturkenntnisse, Brailleschrift für blinde Teilnehmer

Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte und blinde Menschen

Referent

Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz,

Berlin:
Regina Vollbrecht,

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling

Umfang
40 Unterrichtsstunden á 45 Minuten

Termin

ganzjährig nach Vereinbarung

Ort
· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen

Kursgebühr
Einzeln je 2.000,00 €(1),

Gruppe je 550,00 € bis 5 Personen(1),

möglicher Kostenträger RV / AA / BG

Anmeldung
Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.

(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG.
10. Aufbaukurs Excel
Inhalt

Komplexe Berechnungen mit dem Formelassistenten, Daten sortieren, Daten filtern, Arbeit mit mehreren Tabellenblättern, Erstellen und Bearbeiten von Diagrammen

Nach Abschluss des Kurses ist der Teilnehmer in der Lage in der Tabelle komplexe Berechnungen durchzuführen, Daten zu sortieren und zu filtern. Diagramme können aus den Tabellen erstellt und bearbeitet werden. Die Autofunktion wird genutzt. Der Teilnehmer erhält ein Zertifikat des SFZ.

Voraussetzungen:
PC Grundkenntnisse, Tastaturkenntnisse, Brailleschrift für blinde Teilnehmer, Grundlagen Excel
Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte und blinde Menschen

Referent

Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz,

Berlin:
Regina Vollbrecht,

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling

Umfang

40 Unterrichtsstunden á 45 Minuten

Termin

ganzjährig nach Vereinbarung

Ort

· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen

Kursgebühr

Einzeln je 2.000,00 €(1),

Gruppe je 550,00 € bis 5 Personen(1),

möglicher Kostenträger RV / AA / BG

Anmeldung Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.
11. Kurs Access
Inhalt

Datenbankentwurf, Tabellen, Abfragen, Formulare und Berichte 

Nach Abschluss des Kurses ist der Teilnehmer in der Lage Datenbanken zu erstellen, Abfragen zu stellen und die Datenbanken auszuwerten. Aus den Datenbanken heraus können Formulare oder Berichte erstellt werden. Der Teilnehmer erhält ein Zertifikat des SFZ. 

Voraussetzungen:

PC Grundkenntnisse, Tastaturkenntnisse, Brailleschrift für blinde Teilnehmer, Grundkenntnisse der Tabellenverarbeitung

Zielgruppe
Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte und blinde Menschen

Referent
Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz,

Berlin:
Regina Vollbrecht,

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling

Umfang
40 Unterrichtsstunden á 45 Minuten

Termin

ganzjährig nach Vereinbarung

Ort
· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen

Kursgebühr
Einzeln je 2.000,00 €(1),

Gruppe je 550,00 € bis 5 Personen(1),

möglicher Kostenträger RV / AA / BG

Anmeldung
Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes

(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG.
12. Kommunikationstechniken#
Inhalt
E-Mailkonten einrichten und E-Mailverkehr, Grundlagen Internet, Suchmaschinen verwenden

Nach Abschluss des Kurses ist der Teilnehmer in der Lage E-Mails zu erstellen, zu versenden oder zu empfangen. Er kann im Internet arbeiten und sich Informationen über Suchmaschinen beschaffen. Der Teilnehmer erhält ein Zertifikat des SFZ.
Voraussetzungen:
PC Grundkenntnisse, Tastaturkenntnisse, Brailleschrift für blinde Teilnehmer

Zielgruppe
Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte und blinde Menschen

Referent
Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz,

Berlin:
Regina Vollbrecht,

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling
Umfang
40 Unterrichtsstunden á 45 Minuten

Termin

ganzjährig nach Vereinbarung

Ort
· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen

Kursgebühr
Einzeln je 2.000,00 €(1),

Gruppe je 550,00 € bis 5 Personen(1),

möglicher Kostenträger RV / AA / BG

Anmeldung
Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes.

(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG
13. PowerPoint-Präsentation

Inhalt

Blinde und sehbehinderte Computernutzer können mit Hilfe dieses Präsentationsprogrammes professionell gestaltete Folien für Vorträge, Referate oder Sitzungen erstellen.

Inhalt:

1. Kennenlernen unterschiedlicher Präsentationsarten

2. Erstellen und Öffnen von Präsentationen

3. Folien erstellen und bearbeiten

4. Layoutgestaltung von Folien

5. Foliennummern, Kopf- und Fußzeilen einfügen

6. Einfügen von Folien und Objekten

7. Strukturieren einer Präsentation

8. Speichern, Kontrollieren und Drucken einer Präsentation.

Ziel dieses Modules ist es, dass der Teilnehmer erlernt, eine einfache PowerPoint-Präsentation zu erstellen.
Zielgruppe
Dieses Angebot richtet sich an sehbehinderte und blinde Menschen

Referent
Chemnitz und Dresden:
Stephan Penz,

Berlin:
Regina Vollbrecht,

Königs Wusterhausen:
Regina Vollbrecht oder Florian Kießling

Umfang
10 Unterrichtsstunden á 45 Minuten

Termin

ganzjährig nach Vereinbarung

Ort
· Chemnitz

· Dresden

· Berlin

· Königs Wusterhausen

Kursgebühr
Einzeln je 500,00 €(1);

möglicher Kostenträger RV / AA / BG

Anmeldung
Entsprechende Kontaktdaten finden Sie am Ende des Kursheftes

(1) Die Leistung ist nicht steuerbar gemäß § 4 Nr. 22 a UStG.

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der SFZ Förderzentrum gGmbH und der SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz gGmbH
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Durchführung aller Veranstaltungen, Bildungs- und Fördermaßnahmen sowie Kurse der SFZ Förderzentrum gGmbH und der SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz gGmbH (im Folgenden kurz: SFZ).
§ 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Ankündigungen, Angebote und Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich.

(2) Durch Anmeldung zu einer Veranstaltung, Bildungs- oder Fördermaßnahme oder einem Kurs der SFZ (Vertragsangebot) einerseits und Annahme durch die SFZ andererseits wird ein privatrechtlicher Vertrag abgeschlossen. Der/die Anmeldende ist an ein von ihm/ihr unterzeichnetes und von der SFZ noch nicht angenommenes Vertragsangebot drei Wochen nach Absendung gebunden. Die SFZ ist berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, an dem die Annahmeerklärung der SFZ dem/der Anmeldenden zugeht.

Abweichende Regelungen zur Anmeldung, beispielsweise durch Vorlage einer ärztlichen Verordnung als Voraussetzung für eine Kostenübernahmeerklärung, regelt der Leistungsträger im Einzelfall.
§ 3 Vertragsinhalt; Zulassungsbeschränkung; Beschränkung der Teilnehmerzahl

(1) Der Vertrag beinhaltet keinen Anspruch auf Zulassung zu und Ableistung einer Prüfung.

(2) Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung, Bildungs- oder Fördermaßnahme oder ein Kurs durch einen bestimmten Dozenten durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn die Veranstaltung, Bildungs- oder Fördermaßnahme oder der Kurs mit dem Namen eines Dozenten angekündigt wurde.

(3) Bei abschlussbezogenen Veranstaltungen, Bildungs- oder Fördermaßnahmen sowie Kursen kann die Teilnahme vom Vorliegen und vom Nachweis abschlussbezogener Voraussetzungen (z.B. Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten) abhängig gemacht werden.

(4) Die SFZ behält sich vor, in besonderen Einzelfällen Personen aus sachlichen Gründen nicht zu Veranstaltungen, Bildungsoder Fördermaßnahmen oder Kursen zuzulassen.

(5) Zu den Veranstaltungen, Bildungs- oder Fördermaßnahmen oder Kursen kann jeweils nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmern/ Teilnehmerinnen zugelassen werden. Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge ihres Zuganges bei der SFZ angenommen.
§ 4 Entgelthöhe; Schuldner; Fälligkeit; Zahlung; Zahlungsverzug

(1) Für die Teilnahme an Veranstaltungen, Bildungs- oder Fördermaßnahmen oder Kursen der SFZ wird ein Entgelt erhoben. Die Höhe des Entgeltes bestimmt sich, soweit einzelvertraglich nichts anderes vereinbart wurde, nach dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Preis- und Leistungsverzeichnis der SFZ. Das Entgelt schließt die gesetzliche Umsatzsteuer ein, sofern das SFZ zur Umsatzsteuer verpflichtet ist. 

(2) Anfallende Kosten für Unterrichtsmaterialien sind gesondert zu entrichten. Lehrbücher sind in der Regel auf eigene Kosten zu beschaffen.

(3) Anfallende Fahrtkosten sind gesondert zu entrichten.

(4) Schuldner des Entgeltes nach Abs.(1) und weiterer anfallender Kosten nach Abs.(2) und Abs.(3) ist grundsätzlich der/die Anmeldende. Soweit ein öffentlicher Leistungsträger (z.B. Agentur für Arbeit, Krankenkasse, Sozialhilfeträger) die Zahlung der vorgenannten Entgelte und/ oder der weiteren Kosten ganz oder teilweise übernimmt, erfolgt die Abrechnung unmittelbar gegenüber des Leistungsträgers. Dieser wird ermächtigt, die Zahlungen unmittelbar an die SFZ zu leisten.

(5) Soweit Leistungsträger Entgelte nach Abs.(1) und/ oder weitere Kosten nach Abs.(2) und Abs. (3) ganz oder teilweise nicht übernehmen, ist der/die Anmeldende verpflichtet, den entstehenden Differenzbetrag selbst zu tragen.

(6) Das Entgelt wird 14 Werktage nach Zugang der Rechnung bei dem/der Anmeldenden zur Zahlung fällig. Abweichende Regelungen sind gesondert zu vereinbaren.

(7) Die Zahlungen können nur in den Geschäftsräumen der SFZ oder durch Überweisung auf ein von der SFZ angegebenes Bankkonto erfolgen. Technisches Personal und Dozenten sind nicht zum Inkasso berechtigt. Die Annahme von Schecks erfolgt nur erfüllungshalber.

(8) Befindet sich der/die Vertragspartner/in der SFZ im Zahlungsverzug, ist die SFZ berechtigt, ab der 2. Mahnung eine Mahngebühr von 4,00 € zu berechnen. Bei Nachweis eines höheren Schadens ist die SFZ berechtigt, diesen geltend zu machen.
§ 5 Aufrechnung; Abtretung  

(1) Der/die Anmeldende darf nur dann eigene Ansprüche gegen die Ansprüche der SFZ aufrechnen, wenn die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

(2) Ansprüche gegen die SFZ sind nicht abtretbar.
§ 6 Rücktritt durch den/die Vertragspartner/in der SFZ

(1) Der/die Vertragspartner/in der SFZ kann vor Beginn der Veranstaltung, der Bildungs- oder Fördermaßnahme oder des Kurses vom Vertrag zurücktreten.

(2) Der Rücktritt ist bis zum 10. Werktag vor Beginn der Veranstaltung, Bildungs- oder Fördermaßnahme oder des Kurses ohne Kosten möglich. Ein Rücktritt nach dem 10. Werktag vor Beginn der Veranstaltung, Bildungs- oder Fördermaßnahme oder des Kurses ist gegen Bezahlung eines Stornoentgeltes in Höhe von 10,00 € möglich.

(3) Nach Beginn der Veranstaltung, der Bildungs- oder Fördermaßnahme oder des Kurses ist der Rücktritt ausgeschlossen. 
Das Recht zur Kündigung bleibt unberührt.
§ 7 Rücktritt durch die SFZ

(1) Die SFZ kann vor Beginn der Veranstaltung, der Bildungs- oder Fördermaßnahme oder des Kurses vom Vertrag zurücktreten, wenn

- die in der Ausschreibung genannte Mindestzahl der Teilnehmer/innen zwei Werktage vor Beginn der Veranstaltung, der Bildungs- oder Fördermaßnahme oder des Kurses nicht erreicht ist,

- der von der SFZ verpflichtete Dozent aus Gründen, die von der SFZ nicht zu vertreten sind (z.B. Krankheit) ausfällt.
(2) Nach Beginn der Veranstaltung, der Bildungs- oder Fördermaßnahme oder des Kurses ist der Rücktritt ausgeschlossen. 

Das Recht zur Kündigung bleibt unberührt.


§ 8 Kündigung durch den/die Vertragspartner/in der SFZ

(1) Der/die Vertragspartner/in der SFZ kann den Vertrag jederzeit ordentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Kalendertagen kündigen.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Seiten unberührt. Ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung der SFZ liegt insbesondere im Ausfall eines Dozenten.
§ 9 Entgelterstattung

(1) Tritt die SFZ gemäß § 7 Absatz 1 vom Vertrag zurück, erstattet sie dem/der Vertragspartner/in bereits geleistetes Entgelt in vollem Umfang.

(2) Endet das Vertragsverhältnis durch Kündigung gemäß § 8, ist das Entgelt bis zum Beendigungszeitpunkt anteilig nach dem Verhältnis der abgewickelten Teileinheiten zur gesamten Veranstaltung zu entrichten. Überzahlte Beträge erstattet die SFZ.

(3) Wird eine geplante Veranstaltung, Bildungs- oder Fördermaßnahme oder ein Kurs aus Gründen, welche die SFZ zu vertreten hat, nicht oder nur teilweise durchgeführt, erstattet die SFZ bereits geleistete Entgelte voll bzw. anteilig im Verhältnis der abgewickelten Teileinheiten zur gesamten Veranstaltung.
§ 10 Haftung

(1) Die SFZ haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die den Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf dem Veranstaltungsgelände, in der Veranstaltungseinrichtung und während der Veranstaltung, Bildungs- oder Fördermaßnahme oder des Kurses entstehen. Schadensersatzansprüche der Vertragspartner der SFZ oder des Teilnehmers/ der Teilnehmerin gegen die SFZ sind ausgeschlossen.

(2) Die Haftung der SFZ für das Abhandenkommen von persönlichen Gegenständen des Teilnehmers/ der Teilnehmerin ist ebenfalls ausgeschlossen.

(3) Die Haftung der SFZ für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt.
§ 11 Formerfordernis

Rechtsgeschäftliche Erklärungen in Bezug auf das Vertragsverhältnis (z.B. Rücktritt, Kündigung) bedürfen der Schriftform oder einer kommunikationstechnisch gleichwertigen Form (z.B. Telefax, E-Mail, Kontaktformular auf der Internetseite der SFZ).
§ 12 Datenschutz

Die SFZ erhebt, speichert und verarbeitet im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangte personenbezogene Daten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der Landesdatenschutzgesetze. Sie hat technisch-organisatorische Maßnahmen getroffen, welche die Sicherheit der Datenbestände und der Datenverarbeitungsabläufe gewährleisten. Die mit der Verarbeitung beschäftigten Mitarbeiter/innen sind auf das Datengeheimnis verpflichtet. Sie sind gehalten, sämtliche Datenschutzbestimmungen strikt einzuhalten
§ 13 Hausordnung

In den Veranstaltungsräumen gelten die jeweiligen Hausordnungen der Veranstaltungsorte, die in den Gebäuden aushängen.

Anmeldeformular Kurse SFZ
Kursbezeichnung:


Kursbeginn:



Name:


Vorname: 


Rechnungsanschrift:




Telefon (dienstl./privat):


E-Mail:


In welcher Form benötigen Sie die Lehrgangsunterlagen?

Zutreffendes bitte ankreuzen:

 FORMCHECKBOX 
  Schwarzschrift

 FORMCHECKBOX 
  Daten-Datei

 FORMCHECKBOX 
  CD-ROM 

 FORMCHECKBOX 
  Punktschrift

Welche Hilfsmittel benutzen Sie?

Zutreffendes bitte ankreuzen:

 FORMCHECKBOX 
  Bildschirmlesegerät

 FORMCHECKBOX 
  Großschriftsystem

 FORMCHECKBOX 
  Braillezeile

Folgende Kopien sind beigelegt:

 FORMCHECKBOX 
  Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung

 FORMCHECKBOX 
  Behindertenausweis oder entsprechende Bescheinigungen

 FORMCHECKBOX 
  Kursbescheinigungen (Vorkurse)

Den Nachweis der Sehbehinderung (Ausweiskopie) lege ich bei.

Hiermit bestätige ich verbindlich meine Anmeldung und akzeptiere die allgemeinen

Geschäftsbedingungen (Anhang) des Veranstalters.
Ort, Datum
 Unterschrift

Anfahrt SFZ Förderzentrum gGmbH Chemnitz
Mit dem Auto ins SFZ Förderzentrum (Autobahn)
A 4 Ausfahrt Chemnitz-Mitte. Auf die B 95 Richtung Chemnitz-Zentrum. Rechts in die Bürgerstraße einbiegen und der Hauptstraße folgen. An der Ampel nach rechts in die Paul-Jäkel-Straße einbiegen, der Hauptstraße folgen und auf die Flemmingstraße nach links abbiegen. Nach ca. 500 Metern gelangst du an die Einfahrt des Rehabilitationszentrums.
Mit dem ÖPNV ins SFZ Förderzentrum (ab Hauptbahnhof)
Zielbahnhof: Chemnitz Hbf. Mit der Straßenbahn (Linie 4, 6 oder 522) oder mit dem Bus (Linie 23 oder 32) zur Zentralhaltestelle fahren. Umsteigen in den Bus (Linie 31). Aussteigen am Rehabilitationszentrum für Blinde. Direkt gegenüber liegt das Verwaltungsgebäude (Haus 1) des SFZ Förderzentrums/Berufsbildungswerkes.

Kontaktdaten

SFZ Förderzentrum gGmbH

Sehzentrum Chemnitz

Flemmingstraße 8c

09116 Chemnitz

Telefon: 03 71 3344-254

Fax: 0371 3344-267
SFZ Förderzentrum gGmbH

Berufsschule Chemnitz

Flemmingstraße 8 c, Haus 67

09116 Chemnitz

Telefon: 03 71 33 44-143

Fax: 0371 33 44-351

SFZ Förderzentrum gGmbH

Sehzentrum Berlin / Brandenburg

Standort Berlin:

Möllendorffstraße 3

10367 Berlin

Telefon: 030 726168-73

Fax: 030 726168-72

Standort Königs Wusterhausen:

Luckenwalder Straße 64

15711 Königs Wusterhausen

Telefon: 03375 219636

Fax: 03375 219632

Herausgeber 

SFZ Förderzentrum gGmbH

Flemmingstraße 8c

09116 Chemnitz

Telefon: 03 71 33 44-0

Fax: 03 71 33 44-350

www.sfz-chemnitz.de
Auflage 1, 03/2010
Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler. Irrtümer vorbehalten.
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